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Einleitung

„Nie waren die Lebensbeziehungen so vielgestaltig, die staatlichen Ord-
nungsvorgaben so zahlreich, der Zugriff des Staates auf den Bürger so dicht
und feinmaschig wie im modernen Staat. An die Stelle punktueller, grober,
aber zugleich auch greifbarer Akte tritt eine feingestrickte – unter Umstän-
den inkrementelle – Steuerung, die in ihren isolierbaren Bestandteilen eher
vernachlässigbar wirkt, in ihren Belastungswirkungen jedoch kumuliert.“1

Problemaufriss und Ziel der Untersuchung

Ein aktuelles und eindrückliches Beispiel liefert die Regulierung von Spiel-
hallenbetreibern: Sie bedürfen einer gewerberechtlichen Erlaubnis, die an
bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist.2 Es fallen Umsatzsteuer, Gewer-
besteuer und – je nach Kommune – Vergnügungsteuer an. Neben Be-
schränkungen bauplanungsrechtlicher Art3 treten solche des (Lan-
des-)Glücksspielrechts. Danach ist der Verbund mehrerer Spielhallen an
einem Standort untersagt. Vorgeschrieben sind ferner Mindestabstände zu
anderen Spielhallen und zu Kinder- und Jugendeinrichtungen4 usw.

Deutlich wird, dass angesichts zunehmender Regulierung nicht mehr
nur der vereinzelte Zugriff seitens des Staates, sondern „das dichte Netz
‚kleinerer‘ Pflichten und Einschränkungen zur schleichend-bedrohlichen
Freiheitsgefährdung“ gerät.5 Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Phä-
nomen – wohl im Anschluss an Lücke6 – als additiven Grundrechtseingriff

I.

1 Winkler, JA 2014, 881.
2 Eingehend Guckelberger, GewArch 2011, 177, 178.
3 Vgl. Guckelberger, GewArch 2011, 231 ff.
4 S. etwa BVerfG, NVwZ 2017, 1111 ff.; S. Koch, ZfWG 2015, 325, 326. S. Erster Teil

V. 3. b).
5 So bereits Kloepfer, VerwArch 74 (1983), 201, 214. Ähnlich Bronkars, Kumulative

Eigentumseingriffe, 2007, S. 2; Grimm, NJW 1989, 1305, 1311; Heu, Kulminierende
Grundrechtseingriffe, 2018, S. 16; F. Hufen, NJW 1994, 2913; ders., in: Grimm
(Hrsg.), Wachsende Staatsaufgaben – sinkende Steuerungsfähigkeit des Rechts,
1990, S. 273, 278 f.; Klement, AöR 134 (2009), 35, 36; Kreuter-Kirchhof, NVwZ 2019,
1791; Kromrey, Belastungskumulation – Ein Beitrag zur Erweiterung des grund-
rechtlichen Eingriffsbegriffs, 2018, S. 2; Schaks, DÖV 2015, 817, 818.

6 Lücke, DVBl 2001, 1469.
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bezeichnet7 und ergänzt, dass diesem ein „spezifisches Gefährdungspoten-
zial für grundrechtlich geschützte Freiheiten“ innewohne8. Denn grund-
sätzlich sei es möglich, „dass verschiedene einzelne, für sich betrachtet ge-
ringfügige Eingriffe in grundrechtlich geschützte Bereiche in ihrer Ge-
samtwirkung zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung führen, die das
Maß der rechtsstaatlich hinnehmbaren Eingriffsintensität überschreitet.“9

Wie aber antwortet das Grundgesetz auf eben diese Bedrohung? Zu-
nächst schließt es, wie Art. 103 Abs. 3 GG und Art. 106 Abs. 3 S. 4 Nr. 2
GG zeigen, Summenbetrachtungen nicht von vornherein aus. Vor allem
aber kommt es auf Art. 1 Abs. 3 GG an, der einen effektiven Grundrechts-
schutz einfordert. Davon erfasst sind, soviel sei vorweggenommen10, auch
und gerade additive Grundrechtseingriffe – Eingriffe also von anderer Di-
mension11 bzw. Qualität12 – damit die Freiheit des Einzelnen nicht durch
mehrere, je für sich verfassungsgemäße Maßnahmen „scheibchenweise“13

ausgehöhlt wird14.
Die Herausforderung für die Grundrechtsdogmatik15 ist offensichtlich:

Da die öffentliche Gewalt üblicherweise durch punktuelle Rechtsakte tätig
wird, folgt dem die Prüfung der Grundrechte.16 Allerdings unterliegt auch
Dogmatik Veränderungen. Beobachten lässt sich dies an der Entwicklung

7 BVerfGE 112, 304, 320. Zur Terminologie in der Judikatur s. Zweiter Teil I. 3. b).
8 BVerfG, NJW 2012, 1784, 1786.
9 BVerfG, NJW 2009, 2033, 2045; BVerfG, NJW 2014, 3634, 3638; ähnlich BVerfG,

NJW 2012, 1784, 1785.
10 S. näher Zweiter Teil II.
11 F. Hufen, VVDStRL 57 (1998), 131 (Diskussionsbeitrag).
12 So Kluth, ZHR 162 (1998), 657, 673; Kreuter-Kirchhof, NVwZ 2019, 1791; Puschke,

Die kumulative Anordnung von Informationsbeschaffungsmaßnahmen im Rah-
men der Strafverfolgung, 2006, S. 87. An anderer Stelle spricht letzterer von
einem „andersartigen“ Eingriff (ebd., S. 79).

13 Klement, AöR 134 (2009), 35, 75. Anderweitig ist die Rede von einer „Salami-Tak-
tik“ (s. etwa Jarass, Neue Dimensionen der Tabakproduktregulierung und Grund-
rechte sowie Grundfreiheiten, 2012, S. 49; Sellmann, in: Hogenmüller u.a.
(Hrsg.), Landwirtschaft im Spektrum der Umweltwissenschaften, 2002, S. 149,
155; aus der Rechtsprechung: BVerfG, NVwZ 2015, 1047, 1053).

14 So auch Jesse, Instrumentenverbund als Rechtsproblem am Beispiel effizienter
Energienutzung, 2014, S. 166. Vgl. ferner Heu, Kulminierende Grundrechtsein-
griffe, 2018, S. 190 f.; Lücke, DVBl 2001, 1469, 1477; Ruschemeier, Der additive
Grundrechtseingriff, 2019, S. 18; Schaks, DÖV 2015, 817, 819.

15 Zum Begriff und zur Funktion von Dogmatik s. nur Volkmann, JZ 2005, 261,
262. Zu Abgrenzungsfragen: G. Kirchhof, Grundrechte und Wirklichkeit, 2007,
S. 1 Fn. 1.

16 Vgl. Bronkars, Kumulative Eigentumseingriffe, 2007, S. 1; G. Kirchhof, NJW 2006,
732; ders., Die Allgemeinheit des Gesetzes, 2009, S. 348; Kloepfer, VerwArch 74
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des „klassischen“ hin zu einem „modernen“ (erweiterten) Eingriffsver-
ständnis, das die beeinträchtigende Wirkung in das Zentrum der Betrach-
tung rückt.17 Die Gründe liegen auf der Hand: Zum einen hat die Expansi-
on der Leistungsverwaltung den vormals autonomen Bürger abhängig
werden lassen. Zum anderen sind Informationsakte und weitere neue
staatliche Handlungsformen aufgekommen, die als Beeinflussungs- und
Steuerungsmittel eingesetzt werden können.18 Daher heißt es mit Recht:
„Der erweiterte Eingriffsbegriff […] bildet eine Reaktion auf die neuen Be-
drohungen der grundrechtlich geschützten Position.“19 So liegt es auch
hier. Angesichts einer immer weitergehenden Verdichtung staatlichen
Handelns zulasten des Bürgers bedarf es einer Grundrechtsdogmatik, die
nicht nur auf die Einzelmaßnahmen, sondern auch auf deren Gesamtwir-
kung schaut.

Damit ist noch nichts darüber gesagt, wie eine solche Dogmatik im Ein-
zelnen aussieht. Vertreten wird etwa, den grundrechtlichen Eingriffsbe-
griff selbst zu erweitern.20 Andere halten es indes für eine Frage der (Ein-
griffs-)Rechtfertigung, wobei zu differenzieren ist zwischen jenen, die den
grundrechtlichen Schutzverlust untersuchen21 und solchen, die auf den
verbleibenden Schutzgehalt abstellen22. Eng damit verbunden ist die
(Vor-)Frage, welche Einzelmaßnahmen einer „Addition“ überhaupt zu-
gänglich sind. Kritik wird jedenfalls laut an einer uneingeschränkten (glo-
balen) Summenbetrachtung23; eine „Gesamtfreiheitsbilanz“, heißt es an-
dernorts, sei schwerlich justiziabel24. Dass Rationalitätseinbußen drohen,

(1983), 201, 213 f.; Lee, Umweltrechtlicher Instrumentenmix und kumulative
Grundrechtseinwirkungen, 2013, S. 104 u. 108; Lücke, DVBl 2001, 1469, 1470;
Michael, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen
des Verwaltungsrechts, Bd. II, 2. Aufl. 2012, § 41 Rn. 119; Rodi, ZG 2000, 231,
237; Winkler, JA 2014, 881 u. 883; Würsig, Die Steuerung von Summenbelastun-
gen im öffentlichen Immissionsschutzrecht, 2009, S. 55.

17 S. Zweiter Teil III. 1. a).
18 So Weber-Dürler, VVDStRL 57 (1998), 57, 75 m.w.N.
19 Ebd. Vgl. auch I. Augsberg/S. Augsberg, AöR 132 (2007), 539, 573.
20 Lücke, DVBl 2001, 1469, 1470. S. Dritter Teil II. 1. b).
21 Etwa Jesse, Instrumentenverbund als Rechtsproblem am Beispiel effizienter Ener-

gienutzung, 2014, S. 172 ff.
22 Schaks, DÖV 2015, 817, 820 ff.; Winkler, JA 2014, 881, 886. S. Dritter Teil II. 1. c)

bb).
23 Würsig, Die Steuerung von Summenbelastungen im öffentlichen Immissions-

schutzrecht, 2009, S. 64 ff.
24 Rodi, ZG 2000, 231, 237 mit Verweis auf Hoffmann-Riem, DVBl 1994, 1381,

1384 ff.
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leuchtet durchaus ein. Eine Gesamtbetrachtung wird dadurch aber nicht
ausgeschlossen, soweit sie gewissen Einschränkungen unterliegt.

Was das Ziel dieser Untersuchung betrifft, additive Grundrechtseingriffe
(grundrechts-)dogmatisch zu erfassen, ist mithin zweierlei zu berücksichti-
gen: die Wahrung hinreichender Handhabbarkeit der Grundrechtsprü-
fung einerseits und die Effektivität des Grundrechtsschutzes andererseits.25

Ein Weg könnte sein, den Blick auf das „Ganze“ zu richten, ohne die Zu-
ordnungs- und Lenkungsfunktion des Eingriffsbegriffs26 preiszugeben.27

Die Punktualität des Eingriffsdenkens mag sich als zu eng erweisen – jede
Berechtigung allerdings verliert sie dadurch (noch) nicht.

Stand der Forschung

Abgesehen von einem ersten Antasten im Jahr 196128 finden sich Erörte-
rungen additiver Grundrechtseingriffe im Schrifttum seit Ende der 1970er
Jahre. Den Anfang markierte die Debatte um Mehrfachbelastungen im
Steuerrecht.29 Wenig später – zumal mit einem deutlich weitgreifenderen
Ansatz – adressierte auch Kloepfer das „Problem der Eingriffsaddition“ in
einem im Umweltrecht angesiedelten Beitrag.30 Daraufhin verging beina-
he ein Jahrzehnt ehe sich F. Hufen des Themas annahm.31 Dies nahm Lücke
zu Beginn der 2000er Jahre zum Anlass, die Rechtsfigur des additiven
Grundrechtseingriffs zu entwickeln32, wodurch die Debatte merklich be-
lebt wurde und bis heute anhält. Davon erfasst wird inzwischen auch die
Ausbildungsliteratur.33 Hervorzuheben ist vor allem die Arbeit G. Kirch-

II.

25 Ähnlich Ruschemeier, Der additive Grundrechtseingriff, 2019, S. 106. Näher Zwei-
ter Teil III. 2. b) aa).

26 Dazu u.a. Würsig, Die Steuerung von Summenbelastungen im öffentlichen Im-
missionsschutzrecht, 2009, S. 55 ff.

27 Ähnlich Klement, AöR 134 (2009), 35, 39.
28 Lerche, DÖV 1961, 486.
29 Vgl. Friauf, StuW 1977, 59 ff.; P. Kirchhof, VVDStRL 39 (1981), 213, 238 ff.
30 Kloepfer, VerwArch 74 (1983), 201, 213 f.
31 F. Hufen, in: Grimm (Hrsg.), Wachsende Staatsaufgaben – sinkende Steuerungsfä-

higkeit des Rechts, 1990, S. 273, 280 f.; ders., NJW 1994, 2913, 2916; ders.,
VVDStRL 57 (1998), 131 ff. (Diskussionsbeitrag).

32 Lücke, DVBl 2001, 1469 ff.
33 Vgl. etwa Epping/Lenz/Leydecker, Grundrechte, 8. Aufl. 2019, Rn. 401; F. Hufen,

Staatsrecht II: Grundrechte, 7. Aufl. 2018, § 8 Rn. 16; Michael/Morlok, Grundrech-
te, 7. Aufl. 2020, § 18 Rn. 519; Schaks, JuS 2015, 407, 409; Voßkuhle/Kaiser, JuS
2009, 313, 314; Winkler, JA 2014, 881 ff.
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hofs, der sich in zahlreichen Veröffentlichungen um einen Gegenentwurf
zu dem Lückes – begrifflich wie in der Sache – bemüht.34 Andere Autoren
begreifen die Problematik zwar ebenso umfassend, stellen sie aber jeweils
am Beispiel eines Referenzgebietes wie dem Umwelt-35, dem Sozial-36, dem
Gesundheits-37, dem Eigentums-38 oder dem Strafprozessrecht39 dar. Eine
Ausnahme bildet Kromreys Monographie mit dem Titel „Belastungskumu-
lation – Ein Beitrag zur Erweiterung des grundrechtlichen Eingriffsbe-
griffs“40. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Ruschemeier41, deren Hoch-
schulschrift aber erst nach Annahme der vorliegenden Dissertation erschie-
nen ist.

Die Rechtsprechung hat sich ebenfalls frühzeitig mit additiven Grund-
rechtseingriffen befasst; ein Beschluss aus dem Jahr 1967 hat das Nebenei-
nander von strafrechtlicher und wehrdisziplinarischer Arreststrafe zum Ge-
genstand42. Ungeachtet weiterer Fälle von „Doppelbestrafungen“43 richtete
sich der Blick auf das öffentliche Abgabenrecht: So hat das Bundesverfas-
sungsgericht den sog. Halbteilungsgrundsatz im Jahr 1995 zunächst aufge-
stellt44, ihn wenig später aber relativiert45. Eine Zäsur bildet die GPS-Ent-
scheidung, in der es erstmals ausdrücklich „das dem ‚additiven‘ Grund-
rechtseingriff innewohnende Gefährdungspotential“ anerkannt hat46. Seit-

34 G. Kirchhof, Die Erfüllungspflichten des Arbeitgebers im Lohnsteuerverfahren,
2005, insbes. S. 140 ff.; ders., NJW 2006, 732 ff.; ders., in: Dujmovits u.a. (Hrsg.),
Recht und Medizin – 46. Assistententagung Öffentliches Recht, 2006, S. 95,
114 ff.; ders., Grundrechte und Wirklichkeit, 2007, S. 27 ff.; ders., Die Allgemein-
heit des Gesetzes, 2009, S. 348 ff.; ders., Beihefter zu DStR 49 2009, 135, 137 f.

35 Jesse, Instrumentenverbund als Rechtsproblem am Beispiel effizienter Energie-
nutzung, 2014; Klement, AöR 134 (2009), 35 ff.; Lee, Umweltrechtlicher Instru-
mentenmix und kumulative Grundrechtseinwirkungen, 2013; Würsig, Die Steue-
rung von Summenbelastungen im öffentlichen Immissionsschutzrecht, 2009.

36 Bernsdorff, SGb 2011, 121 ff.; Kaltenstein, SGb 2016, 365 ff.; F. Kirchhof, NZS 2015,
1, 7.

37 Heu, Kulminierende Grundrechtseingriffe, 2018.
38 Bronkars, Kumulative Eigentumseingriffe, 2007.
39 Puschke, Die kumulative Anordnung von Informationsbeschaffungsmaßnahmen

im Rahmen der Strafverfolgung, 2006.
40 Kromrey, Belastungskumulation – Ein Beitrag zur Erweiterung des grundrechtli-

chen Eingriffsbegriffs, 2018.
41 Ruschemeier, Der additive Grundrechtseingriff, 2019, insbes. S. 19.
42 BVerfGE 21, 378.
43 Vgl. etwa BVerwG, NJW 1970, 1338; BVerfG, NJW 1970, 1731; BVerfGE 91, 1;

BVerfG, NJW 2012, 1784. S. Erster Teil I. 1.
44 BVerfGE 93, 121.
45 BVerfGE 115, 97, 114 ff.
46 BVerfGE 112, 304.
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dem greift die Judikatur regelmäßig, wenn auch nicht exklusiv47, auf die-
sen Terminus zurück. Soweit ersichtlich erstmalig hat das Bundesverfas-
sungsgericht jüngst auch einen als solchen bezeichneten Eingriff mit dem
Verdikt der Verfassungswidrigkeit belegt.48 Dennoch fehlt es – auch nach
50 Jahren Entwicklung in der Rechtsprechung – an einer grundlegenden
Konzeption additiver Grundrechtseingriffe. Unklar ist vor allem, welche
Effekte danach bei einer Gesamtbetrachtung überhaupt mitzuberücksichti-
gen sind49; ein Defizit, das die Fachgerichtsbarkeit, die insoweit bereits ers-
te Fortschritte erzielt hat50, ausdrücklich anerkennt51. Selbst die jüngsten
Judikate ändern daran kaum etwas. Zwar nimmt das Bundesverfassungs-
gericht jeweils eine Gesamtabwägung vor, ohne sich dazu aber näher zu
verhalten.52

Nach all dem fehlt es an einer grundrechtlichen Dogmatik der Ein-
griffsaddition zwar nicht mehr gänzlich.53 Hervorzuheben sind nament-
lich die Bemühungen des Schrifttums, das der Problematik mehr und
mehr Raum einräumt54. Als weitgehend geklärt dürfte zudem – selbst was
die Rechtsprechung betrifft – gelten, dass überhaupt ein grundrechtlicher
Schutz gegen additive Grundrechtseingriffe geboten ist.55 Anders verhält
es sich indes bezüglich der Ausgestaltung dieses Schutzes. Gerade die Judi-
katur belässt es oftmals bei einer bloßen Prüfung der Angemessenheit, oh-

47 Dazu s. Zweiter Teil I. 3. b).
48 BVerfG, NJW 2012, 1784, 1785 ff. Vgl. auch BVerfG, NJW 1999, 935 ff.; BVerfGE

52, 1 ff.
49 Vgl. auch Schaks, DÖV 2015, 817, 820.
50 OVG NRW, Beschluss v. 26.11.2013 – 14 A 2401/13 –, juris Rn. 17 f.
51 BSG, NZS 2010, 30, 32.
52 Vgl. BVerfG, NJW 2014, 3634, 3638 f.; BVerfG, NJW 2016, 1781, 1792; BVerfG,

NVwZ 2017, 1111, 1120. Kritisch auch Kromrey, Belastungskumulation – Ein Bei-
trag zur Erweiterung des grundrechtlichen Eingriffsbegriffs, 2018, S. 19 m.w.N.

53 Anders noch Kloepfer, VerwArch 74 (1983), 201, 214; ähnlich ders., Verfassungs-
recht: Bd. II – Grundrechte, 2010, § 54 Rn. 20. G. Kirchhof, Grundrechte und
Wirklichkeit, 2007, S. 29 spricht von einem „Forschungsauftrag der Rechtswis-
senschaften“. Ähnlich F. Hufen, NJW 1994, 2913, 2916 mit Verweis auf Zeh, Wil-
le und Wirkung der Gesetze, 1984, S. 469, der eine Wirkungsforschung von Ge-
setzen fordert. Kreuter-Kirchhof, NVwZ 2019, 1791 zufolge „befindet sich die Dog-
matik dieser Rechtsfigur nach wie vor in der Entwicklung.“.

54 Anders Holoubek, in: Merten/Papier (Hrsg.), Grundsatzfragen der Grundrechts-
dogmatik, 2007, S. 17, 33, der die Thematik eher beiläufig erwähnt. Kahl, AöR
131 (2006), 579 ff. kommt dagegen, obgleich er für sich in Anspruch nimmt,
„neuere Entwicklungslinien der Grundrechtsdogmatik“ zu verfolgen, gänzlich
ohne einen Verweis darauf aus.

55 S. Zweiter Teil II.
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ne sich, was logisch vorrangig wäre, zuvor zu den (tatbestandlichen) Vor-
aussetzungen des additiven Grundrechtseingriffs zu äußern. Daran, dass
nicht hinreichend zwischen beidem, dem Tatbestand, der die einzubezie-
henden Maßnahmen bestimmt, und der Rechtsfolge, betreffend die verfas-
sungsrechtliche Würdigung der als solches erkannten Eingriffsaddition,
unterschieden wird, kranken auch weite Teile der Literatur.56 Ferner steht
nicht selten der zweite Aspekt klar im Vordergrund57 – ein Defizit, wel-
ches es auszugleichen gilt. Ungeachtet dessen bedarf es hier wie dort einer
grundlegenden Analyse der Ansätze, welche Rechtsprechung und Literatur
hervorgebracht haben. Zwar hat es entsprechende Versuche gegeben, diese
erweisen sich aber bei näherem Hinsehen als unvollständig und daher als
nur in begrenztem Maße verwertbar.58 So identifiziert Jesse drei Ansätze
für die grundrechtsdogmatische Verarbeitung „kumulierender Belastun-

56 Vgl. etwa Heu, Kulminierende Grundrechtseingriffe, 2018, insbes. S. 225 ff.; Jesse,
Instrumentenverbund als Rechtsproblem am Beispiel effizienter Energienutzung,
2014, S. 172 ff.; Lee, Umweltrechtlicher Instrumentenmix und kumulative Grund-
rechtseinwirkungen, 2013, S. 135 ff.; Winkler, JA 2014, 881 ff. Ruschemeier, Der ad-
ditive Grundrechtseingriff, 2019, S. 130 ff. u. 174 ff. unterscheidet demgegenüber
– begrifflich abweichend – zwischen den „Kriterien und Varianten“ einerseits
und den „Grenzen“ des additiven Grundrechtseingriffs andererseits. Inhaltlich
hält sie die Differenzierung aber nicht vollends durch. So werden „Verfahrensfra-
gen“ auf Tatbestands- statt auf Rechtsfolgenseite erörtert (ebd., S. 167 ff.).

57 Vgl. Hillgruber, in: Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der
Bundesrepublik Deutschland, Bd. IX, 3. Aufl. 2011, § 200 Rn. 97 ff.; Klement, AöR
134 (2009), 35, insbes. 62 ff. Den Tatbestand völlig ausklammernd F. Hufen,
Staatsrecht II: Grundrechte, 7. Aufl. 2018, § 8 Rn. 16; Voßkuhle/Kaiser, JuS 2009,
313, 314. Umgekehrt – die Behandlung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ver-
knappend: Kromrey, Belastungskumulation – Ein Beitrag zur Erweiterung des
grundrechtlichen Eingriffsbegriffs, 2018, S. 147 ff. Insgesamt ausgewogener dage-
gen Ruschemeier, Der additive Grundrechtseingriff, 2019, S. 130 ff. u. 174 ff., die
allerdings die Gesamtverhältnismäßigkeit nicht näher konturiert, da sie stattdes-
sen (nur) Art. 19 Abs. 2 GG für einschlägig hält.

58 Vgl. zur Rechtsprechung Lee, Umweltrechtlicher Instrumentenmix und kumula-
tive Grundrechtseinwirkungen, 2013, S. 109 ff.; Würsig, Die Steuerung von Sum-
menbelastungen im öffentlichen Immissionsschutzrecht, 2009, S. 37 ff. Anders
verhält es sich bei Kromrey, Belastungskumulation – Ein Beitrag zur Erweiterung
des grundrechtlichen Eingriffsbegriffs, 2018, die allerdings auf eine zusammen-
hängende Darstellung der (Lösungs-)Ansätze verzichtet. Wenig Raum nimmt
hier überdies die Analyse der Judikatur ein. Ruschemeier, Der additive Grund-
rechtseingriff, 2019, S. 45 ff. stellt die Rechtsprechung insgesamt breiter dar, be-
handelt einzelne Aspekte aber eher am Rande (vgl. etwa den Schutz der Privat-
sphäre jenseits der GPS-Entscheidung oder das Feld der „Doppelbestrafungen“)
oder lässt diese insoweit außen vor (s. den Bereich des Umweltrechts). Insbeson-
dere benennt sie eingangs lediglich drei mögliche Anwendungsgebiete des additi-
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gen“59, lässt dabei aber die Idee der „Normwirklichkeit“60 sowie jene außer
Acht, die sich auf Art. 19 Abs. 2 GG stützen61. Eines aber spricht auch er
an: die objektiv-rechtliche Dimension der Grundrechte. Diesen Gedanken,
der sich ansonsten nur vereinzelt findet62, gilt es zu vertiefen und auf seine
Tragfähigkeit für die Bewältigung additiver Grundrechtseingriffe zu unter-
suchen. Ebenso wenig Aufmerksamkeit wird derartigen Eingriffen im pro-
zessualen Kontext zu Teil.63 Eine Ausnahme bildet lediglich die Frage der
Tenorierung64, wobei es auch dort bislang an einer überzeugenden Lösung
mangelt. Beleuchtet werden sollen schließlich die Bezüge zum Unions-
recht. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen geht die Forschung dem bis-
lang kaum nach65, zum anderen gewinnt das europäische Recht, auch jen-
seits dessen, immer stärker an Bedeutung.

Präzisierung des Untersuchungsgegenstandes

Zwar bilden additive Grundrechtseingriffe den Gegenstand dieser Unter-
suchung. Was aber heißt das konkret? Erfasst werden, vorbehaltlich einer
näheren Begriffsbestimmung, Konstellationen des irgendwie gearteteten

III.

ven Grundrechtseingriffs (ebd., S. 38 ff.) statt das Fallmaterial umfassend zu sam-
meln.

59 Jesse, Instrumentenverbund als Rechtsproblem am Beispiel effizienter Energie-
nutzung, 2014, S. 167 ff.

60 G. Kirchhof, NJW 2006, 732, 734 ff.
61 S. Dritter Teil II. 1. c) bb).
62 Vgl. G. Kirchhof, Grundrechte und Wirklichkeit, 2007, S. 40 f.; Ruschemeier, Der

additive Grundrechtseingriff, 2019, S. 125 ff.; Schaks, DÖV 2015, 817, 826 f.;
Winkler, JA 2014, 881. Diesen Aspekt weitgehend ausklammernd Kromrey, Belas-
tungskumulation – Ein Beitrag zur Erweiterung des grundrechtlichen Eingriffs-
begriffs, 2018, S. 14.

63 Vgl. nur Bronkars, Kumulative Eigentumseingriffe, 2007, S. 109 ff.; Heu, Kulmi-
nierende Grundrechtseingriffe, 2018, S. 270 ff. und – jüngst – Ruschemeier, Der
additive Grundrechtseingriff, 2019, S. 234 ff.

64 Etwa G. Kirchhof, NJW 2006, 732, 733 u. 735; Klement, AöR 134 (2009), 35, 80;
Kromrey, Belastungskumulation – Ein Beitrag zur Erweiterung des grundrechtli-
chen Eingriffsbegriffs, 2018, S. 185 ff.; Tanneberger, Die Sicherheitsverfassung,
2014, S. 261 f. S. Vierter Teil II. 1. u. 2.

65 S. nur Jesse, Instrumentenverbund als Rechtsproblem am Beispiel effizienter En-
ergienutzung, 2014, S. 194 ff.; Ruschemeier, Der additive Grundrechtseingriff,
2019, S. 224 ff. Kromrey, Belastungskumulation – Ein Beitrag zur Erweiterung des
grundrechtlichen Eingriffsbegriffs, 2018, S. 8 u. S. 88 Fn. 317 erkennt das Prob-
lem, geht dem aber im Folgenden nicht mehr nach.
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